
 

Antrag auf Bewilligung einer Lehrlingsförderung 
 
Jeder Lehrling erhält pro erfolgreich absolviertem Lehrjahr € 200,- in Form von Frohnleitner 
Einkaufsgutscheinen. Sollte eine Lehre 3,5 Jahre dauern, bekommt der Lehrling die Förderung auch für das 
gesamte vierte Lehrjahr. 
 

1. Persönliche Daten des Förderungswerbers/der Förderungswerberin (Lehrling) 
Familienname  
Vorname  
Lehrjahr  
Straße und Hausnummer  
PLZ und Ort  
Telefon  
E-Mail  

 
2. Lehrbetrieb 
Firma  
Ansprechperson  
Straße und Hausnummer  
PLZ und Ort  
Telefon  
E-Mail  

 
3. Nachweis 
Um diese Förderung kann unter Vorlage des Lehrvertrages und der Bestätigung des Lehrbetriebes für 
jedes Lehrjahr angesucht werden. Es können nur Förderungen ausbezahlt werden, wenn das Lehrjahr 
bereits absolviert wurde. 

 
Der Förderantrag muss jeweils bis zum 31. Dezember des jeweiligen Jahres eingereicht werden. Alle 
Anträge, die nach dem 31. Dezember des jeweiligen Jahres eingereicht werden, können nicht mehr für 
das jeweilige Förderjahr berücksichtigt werden.  
 
Förderbeispiel: 
01.03.2023  Beginn der Lehre 
01.03.2024  Absolvierung des 1. Lehrjahres 
Bis zum 31.12.2024  Einreichung des Förderantrages 
Jänner 2025  Ausbezahlung der Förderung 
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4. Erklärung  
Der Förderungswerber/die Förderungswerberin erklärt, dass er seinen/sie ihren Hauptwohnsitz in der 
Stadtgemeinde Frohnleiten hat bzw. seine/ihre Lehre in einem Frohnleitner Betrieb (Betriebsstandort 
Frohnleiten) absolviert. Für den Fall der Nichteinhaltung der Förderungsvoraussetzungen verpflichtet 
sich der Förderungswerber/die Förderungswerberin, die Förderung an die Stadtgemeinde Frohnleiten 
zurückzuerstatten. Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben wird durch die Unterschrift des 
Förderungswerbers/der Förderungswerberin bestätigt. 

 
 
 
 

Datum  Unterschrift des Förderungswerbers/der Förderungswerberin 
 
 

4. Erklärung (vom Lehrbetrieb auszufüllen) 
Der Lehrbetrieb erklärt, dass der oben angeführte Lehrling seine Ausbildung in seinem Betrieb absolviert 
und das angeführte Lehrjahr abgeschlossen hat. Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben wird durch 
den Lehrbetrieb bestätigt. 

 
 
 
 

Datum  Unterschrift des Lehrbetriebs 
 
 

Von der Stadtgemeinde Frohnleiten auszufüllen 
Kann ausbezahlt werden ☐ ja      ☐ nein 
Frohnleitner Einkaufsgutscheine in Höhe von €  
Nicht förderbar, weil 
 

 
 
 
 

Datum  Unterschrift Stadtgemeinde Frohnleiten 
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5. Ausbezahlung 
Behandelt in der Stadtratssitzung am  
Ausbezahlt am  
In der Höhe von €  

 
 
 
 

Datum  Unterschrift Stadtgemeinde Frohnleiten 
 
 

Datenschutzhinweis: Personenbezogene Daten werden ausschließlich für die Abwicklung des Förderungsansuchens 
für die Lehrlingsförderung verarbeitet und zu keinen weiteren Zwecken verwendet. Eine Übermittlung der Daten an 
Dritte findet nicht statt. Daten, die aus diesem Grund erhoben wurden, werden für die Dauer der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfrist gespeichert und dann gelöscht, sofern kein besonderer Aufbewahrungsgrund im Einzelfall 
vorliegt, der eine längere Speicherdauer rechtfertigt bzw. erfordert. Sie sind berechtigt, folgende Betroffenenrechte 
gegenüber der Stadtgemeinde Frohnleiten geltend zu machen: Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 
Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerspruch, Beschwerde bei der österreichischen Datenschutzbehörde. 
Weitere Informationen finden Sie außerdem in unserer Datenschutzerklärung unter www.frohnleiten.com.   

 

http://www.frohnleiten.com/

